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Rädelsführer sind nach UIPRE asoziale Leitvertreter und Rudelführer eines organisierten Kreises oder 
Netzwerkes außerhalb gesellschaftlicher, humanistischer und/oder rechtlicher Rahmen mit einer 
organisatorischen Struktur, denen eine Summe von Rechtsbrüchen oder mindestens eine Deliktkette zeitlich 
unbegrenzt oder begrenzt in Abhängigkeit der Ziel- oder Verdeckungserreichung als Teil eines Interessen-
Kreises zuzuordnen ist und entsprechende Delikte geplant und vorsätzlich betreiben und verdecken. 
Rudel- und Rädelsführer bestimmen und leiten darin organisatorische Hierarchien. Sie bestimmen, leiten und 
organisieren das und ihr Handeln des Netzwerkes in erster Verantwortung für sich oder Dritte mit aktiven oder 
passiven Beihelfern, Mitläufern und Handlangern. 
 
Sonstige Definitionen: Der Rudelführer ist in der Verhaltensforschung das Leittier einer Herde oder eines 
Rudels. Alphatiere sind in der Regel die kräftigsten, erfahrensten und aktivsten Tiere der Gruppe. Rudel 
bezeichnet in der Verhaltensbiologie eine geschlossene und individualisierte Gruppe von Säugetieren - im 
übertragenen Sinn von Menschen.  
Unter dem Rädelsführer einer Gruppe versteht man alle Anstifter bzw. Anführer, die eine von ihm/ihnen 
kontrollierte Gruppe oder einen Kreis zu rechtswidrigen Handlungen wie Aufruhrs, Aufstandes, eines 
Missbrauchs, einer Verschwörung, Revolte anstiftet oder/und zum Zwecke krimineller bzw. rechtswidriger oder 
gesellschaftsschädigender Delikte einer kriminellen Bande oder Vereinigung im Sinne von §§ 129, 129 a und 
129 b StGB, vorsteht. Die Gruppe kann mit einem Scharführer verschiedene Scharuntergruppen haben. 
Das Rechtslexikon.net bezeichnet Personen als Rädelsführer, die geistig oder körperlich eine führende Rolle in 
einer Gruppe von Personen einnehmen. Dies kann sich aus ihrer Stellung in der Gruppe oder aus der Bedeutung 
oder dem Ausmaß ihrer Tätigkeit ergeben. Die Eigenschaft als R. kann strafbegründendes oder strafschärfendes 
Tatbestandsmerkmal sein (z.B. Bildung einer kriminellen Vereinigung, Bildung einer terroristischen 
Vereinigung).  
 
Verwaltungsoffice bei Zanotelli AG im Haus der Vont obel Bank 

 
Angeblicher Gründungssitz 2012, bestätigt und zurüc kgezogen nach Urteil Prozess 2a O 265/14 

                                                          





 



 



 



 



 
 
 



 
 



 



 



 



LESEHILFE:  Ein Ex-UIPRE-Vorstand verfügt über Obligationen und Vermögen unklarer Quellen und liquidiert sie unter 
Aufsicht von Kassenprüfern H. Dernedde (D) und H. Ris (CH) unter Verschweigen vor Mitgliedern auf Sparkonten mit Zugangs-
berechtigung B. Krieg (D, jetzt CH) und L. Starke (D). Nach Zahlung auf dieses Konto wird auch dies Konto 2010 liquidiert. Bis ein-
einhalb Jahres später wird das liquidierte Konto unter B. Trösch (CH) als Bulletin-Redakteur ohne Prüfung und Widerspruch der 
Kassenprüfer als eines mehrerer Hauptkonten publiziert. Nach seiner Amtsbeendigung liquidiert der Ex-Vorstand B. Krieg das 
Postscheckkonto mit Schecks, die auf den Begünstigten Ex-Vorstand L. Starke ausgestellt werden. Krieg liquidiert am 08.02.2012 
nach Ausschluss aus UIPRE auch das UIPRE-Konto bei Credit Suisse und begünstigt den aus UIPRE ausgeschlossenen Schatz-
meister G. Wasser (CH, zeitweise D) mit der Überweisung auf ein Wasser-Geheimkonto bei der UBS Visp. Dernedde wird iepa-
Kassenprüfer; Trösch (fertigt und versendet für iepa als „iepa-Mitgründer)“ am 21.03.2012 das gefälschte UIPRE Bulletin 368 als Hetz- 
und Diffamierungsschrift gegen der UIPRE-Vorstand und verantwortet den Publikations- und Logodiebstahl zugunsten des iepa. 
Gegenüber UIPRE erklärt Trösch 2011 nach UIPRE-Ausschluss 26.10.2011, er wolle sich privat abstimmen. Später erklärt er, er sei 
kein iepa-Mitglied. Trösch und H. Grau (CH) kennen beide das BCV-Krieg-Geheimkonto für UIPRE-Zahlungen (etwa für uipre.org).  

 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


